	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Forstspezialschlepper, Forstseilwinde

	Gefahren für den Menschen

	
· Gefahr durch bewegte Maschinenteile (z. B. Kran, Greifer, Bänder bei der Montage)
· Gefahr durch unkontrollierte Baumteile
· Gefahr durch Absturz beim Auf-/Absteigen
· Gefahr durch Umsturz der Maschine
· Gefahren durch Verbrennungen an heißen Maschinenteilen
· Gefahren durch Ganzkörperschwingungen und Lärm
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Die Unfallverhütungsvorschriften und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf verkehrs- und betriebssicheren Zustand.
· Sicherheitsschuhe und Gehörschutz (> 80 dB(A)) tragen.
· Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzhandschuhe tragen.
· Bei Arbeiten außerhalb der Kabine Helm tragen.
· Maschinen dürfen nur von fachkundigen Personen (über 18 Jahren) mit gültiger Fahrerlaubnis, die vom Unternehmer unterwiesen und beauftragt sind, bedient werden.
· Seile und Anschlagmittel entsprechend der maximalen Windenzugkraft dimensionieren (Sicherheitskoeffizient bzw. FTF beachten). Nur intakte und geprüfte Anschlagmittel verwenden.
· Einsatzgrenzen der Maschine beachten (z. B. max. Hangneigung gemäß Herstellerangabe).
· Gefahrenbereiche lt. Herstellerangaben beachten und freihalten/absichern.
· Für einen sicheren Bedienplatz außerhalb der Maschine sorgen, z. B.
· bei Langholz auf Höhe des Anschlagpunktes mitgehen (Funk),
· bei angehängten Kurzlängen hinter der Last mitgehen (Funk),
· bei Umlenkrolle außerhalb des Lastendreiecks aufhalten.
· Beim Auf-/Absteigen Trittstufen und Haltegriffe nutzen (rückwärts absteigen, nicht springen).
· Sicherheitsgurt benutzen.
· Fahrersitz auf Personengewicht einstellen!
· Mitfahrt nur auf dafür vorgesehenen Sitzen gestattet.
· Schutzabstände zu elektrischen Oberleitungen beachten (min. 5 m).
· Mit Benutzung des Notausstieges vertraut machen.
· Mobilfunkverfügbarkeit vor Arbeitsbeginn prüfen.
· Bei Seilarbeit gilt Verbot der Alleinarbeit! – Ausnahme: Absicherung durch geprüfte PNA.

	

	Verhalten bei Störungen

	
· [image: ISO 7010 P002.svg]Bei Entstörungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motorstillstand abwarten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen.
· Klärung von unsicheren Arbeitssituationen, ggf. Vorgesetzte informieren und Gefahrenbereich verlassen.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
[bookmark: _GoBack]     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112) – Rettungspunkt benennen!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen).
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· [image: ISO 7010 P002.svg]Regelmäßige Prüfung von Maschine, Seilwinde und Kran nach der Betriebssicherheitsverordnung. Hierbei die Vorgaben des Herstellers bzgl. Wartung und Pflege beachten.
· Bei Wartungs-, Reinigungs-und Instandsetzungsarbeiten: Zündschlüssel ziehen und Motorstillstand abwarten, ggf. heiße Maschinenteile abkühlen lassen.
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von Fachkundigen durchgeführt werden.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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